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EUROPÄISCHE Reiseversicherungsbedingungen  
ERV-RVB SLO 2025 für Sonček Storno-Schutz 

Beachten Sie, dass nur jene Teile der Versicherungsbedingungen gelten, die dem Leistungsumfang Ihres Versicherungspaketes entsprechen.  
Jene Bedingungsteile, die für den Storno-Schutz nicht gelten, sind zur Vereinfachung nicht angedruckt. Diese Auslassungen sind mit [...] dokumentiert.  
Soweit in diesen Versicherungsbedingungen personenbezogene Bezeichnungen in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf alle Geschlechter in gleicher 
Weise.  

Allgemeiner Teil 

Artikel 1 
Wer ist versichert? 

1. Versicherte Personen sind die in der Versicherungspolizze namentlich 
genannten Personen.  

2. […] 

Artikel 2 
Wo gilt der Versicherungsschutz? 

1. Ist als örtlicher Geltungsbereich „weltweit“ (laut Tarif) vereinbart, dann gilt der 
Versicherungsschutz weltweit, mit Ausnahme von Afghanistan, Belarus, 
Myanmar (Burma), Iran, Nordkorea, Russland, Syrien, Venezuela und den 
Regionen Donezk, Saporischschja, Cherson, Luhansk und der Krim. 

2. […] 
3. […] 
4. […] 

Artikel 3 
Wann gilt der Versicherungsschutz? 

1. Der Versicherungsschutz gilt für eine Reise für die gewählte 
Versicherungsdauer. 

2. Der Versicherungsschutz beginnt mit Verlassen des Ortes des 
Hauptwohnsitzes, eines Zweitwohnsitzes oder der regulären Arbeitsstätte und 
endet mit der Rückkehr an einen der genannten Orte oder mit vorherigem 
Ablauf der Versicherung. Fahrten zwischen den vorgenannten Orten fallen nicht 
unter den Versicherungsschutz.  

3. Für Reisestornoleistungen beginnt der Versicherungsschutz mit 
Versicherungsabschluss (siehe jedoch Artikel 4 Punkt 2.).  

4. Der Abschluss mehrerer, zeitlich unmittelbar aufeinanderfolgender 
Versicherungen ist nur nach besonderer Vereinbarung mit dem Versicherer 
zulässig. 

Artikel 4 
Wann muss die Versicherung abgeschlossen werden? 

1. Die Versicherung muss vor Reiseantritt abgeschlossen werden. Ein Abschluss 
während der Reise ist nur nach besonderer Vereinbarung mit dem Versicherer 
zulässig. 

2. Versicherungen mit Reisestornoleistungen müssen spätestens innerhalb von 
3 Tagen nach Reisebuchung abgeschlossen werden. Erfolgt der 
Versicherungsabschluss erst danach, besteht Reisestornoversicherungs-
schutz nur für Ereignisse, die ab dem 10. Tag nach Versicherungsabschluss 
eintreten (ausgenommen Unfall, Todesfall oder Elementarereignis). Beachten 
Sie die Sonderregelung zum Stornogrund „Schwangerschaft“ in Artikel 11 
Punkt 2.3. 

Artikel 5 
Wann muss die Prämie bezahlt werden? 

Die Prämie ist sofort nach Versicherungsabschluss zu bezahlen. 

Artikel 6 
Was ist nicht versichert (Ausschlüsse)? 

1. Kein Versicherungsschutz besteht für Ereignisse, die 
1.1. vorsätzlich oder grob fahrlässig durch die versicherte Person 

herbeigeführt werden; in der Reiseprivathaftpflichtversicherung besteht 
nur dann kein Versicherungsschutz, wenn die versicherte Person den 
Eintritt des Ereignisses, für das sie dem Dritten verantwortlich ist, 
vorsätzlich herbeigeführt hat; 

1.2. bei Teilnahme an Marine-, Militär- oder Luftwaffen-Diensten oder  
-Operationen eintreten; 

1.3. durch jegliche Einwirkung von atomaren, biologischen und chemischen 
Waffen (ABC-Waffen) verursacht werden; 

1.4. mit Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnlichen Zuständen oder inneren Unruhen 
zusammenhängen. Wenn die versicherte Person während der 
versicherten Reise von einem dieser Ereignisse überrascht wird, besteht 
Versicherungsschutz bis zur ehestmöglichen Ausreise. Jedenfalls kein 
Versicherungsschutz besteht für die aktive Teilnahme an Krieg, 
Bürgerkrieg, kriegsähnlichen Zuständen und inneren Unruhen; 

1.5. auf Reisen eintreten, die trotz Reisewarnung unternommen werden. Als 
Reisewarnungen gelten alle Reisewarnungen (für ein gesamtes Land) und 
partiellen Reisewarnungen (für ein bestimmtes Gebiet) des slowenischen 
Außenministeriums. Bei Reisewarnungen wegen Epidemien oder 
Pandemien gilt der Ausschluss nur für Ereignisse, die in unmittelbarem 
und ursächlichem Zusammenhang mit diesen stehen. Wird während der 
versicherten Reise eine Reisewarnung erlassen, die zur dringenden 
Ausreise auffordert, besteht Versicherungsschutz bis zur ehestmöglichen 
Ausreise; 

1.6. beim Versuch oder der Begehung gerichtlich strafbarer vorsätzlicher 
Handlungen durch die versicherte Person eintreten; 

1.7. durch Streik hervorgerufen werden; 
1.8. durch Selbsttötung oder Selbsttötungsversuch der versicherten Person 

ausgelöst werden; 

1.9. bei Reisen in unerschlossene oder unerforschte Gebiete sowie in einer 
Seehöhe über 6.000 m eintreten; 

1.10. durch Einfluss ionisierender Strahlen im Sinne des Strahlenschutz-
gesetzes oder durch Kernenergie verursacht werden; 

1.11. die versicherte Person infolge einer erheblichen Beeinträchtigung ihres 
psychischen und physischen Zustandes durch Alkohol, Suchtgifte oder 
Medikamente erleidet; 

1.12. beim Lenken eines Kraftfahrzeuges herbeigeführt werden, wenn der 
Lenker die jeweilige kraftfahrrechtliche Berechtigung, die im Land des 
Ereignisses zum Lenken dieses Kraftfahrzeuges erforderlich wäre, nicht 
besitzt; dies gilt auch dann, wenn dieses Fahrzeug nicht auf Straßen mit 
öffentlichem Verkehr gelenkt wird; 

1.13. bei Benützung von Luftfahrzeugen (z.B. Motorluftfahrzeuge, 
Segelflugzeuge, Drachenflieger, Hängegleiter, Freiballone, Fallschirme, 
Paragleiter) entstehen, ausgenommen als Passagier in einem 
Motorluftfahrzeug, für das eine Passagiertransportbewilligung vorliegt. 
Als Passagier gilt, wer weder mit dem Betrieb des Luftfahrzeuges in 
ursächlichem Zusammenhang steht noch Besatzungsmitglied ist noch 
mittels des Luftfahrzeuges eine berufliche Betätigung ausübt. Punkt 1.13. 
gilt nicht für Reisestorno; 

1.14. bei Beteiligung als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges 
bei Fahrveranstaltungen (einschließlich den dazugehörigen Trainings- 
und Qualifikationsfahrten), bei denen es auf das schnellstmögliche 
Zurücklegen einer vorgegebenen Fahrstrecke oder die Bewältigung von 
Hindernissen bzw. schwierigem Gelände ankommt, oder bei Fahrten auf 
Rennstrecken entstehen. Punkt 1.14. gilt nicht für Reisestorno; 

1.15. bei Ausübung von Berufssport inklusive Training entstehen. Punkt 1.15. 
gilt nicht für Reisestorno; 

1.16. bei Teilnahme an Landes-, Bundes- oder internationalen Sport-
wettbewerben sowie am offiziellen Training für diese Veranstaltungen 
auftreten. Punkt 1.16. gilt nicht für Reisestorno; 

1.17. bei Tauchgängen entstehen, wenn die versicherte Person keine 
international gültige Berechtigung für die betreffende Tiefe besitzt, außer 
bei Teilnahme an einem Tauchkurs mit einem befugten Tauchlehrer. 
Jedenfalls besteht kein Versicherungsschutz bei Tauchgängen in einer 
Tiefe von mehr als 40 m. Punkt 1.17. gilt nicht für Reisestorno; 

1.18. infolge der Ausübung einer beruflichen manuellen Tätigkeit durch die 
versicherte Person entstehen. Übliche Tätigkeiten im Rahmen eines Au-
Pair-Aufenthaltes sowie im Hotel- und Gastgewerbe sind versichert. 
Punkt 1.18. gilt nicht für Reisestorno;  

1.19. bei Ausübung einer Extremsportart auftreten. Punkt 1.19. gilt nicht für 
Reisestorno; 

1.20. durch Meteoriteneinschlag oder von einem Sonnensturm freigesetzten 
elektromagnetischen Impuls (EMP) verursacht werden. 

2. Sanktionsklausel: 
2.1. Ist der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person eine 

sanktionierte Person oder wird eine Reise zum Zweck der Ausübung einer 
sanktionierten Tätigkeit vorgenommen, wird im Ausmaß und für die Dauer 
der Sanktion kein Versicherungsschutz gewährt, keine Zahlung geleistet 
und keine Leistung erbracht, die dem Versicherungsnehmer oder der 
versicherten Person direkt oder indirekt zukommt. 

2.2. Sanktionen sind internationale Handels-, Finanz- oder 
Wirtschaftssanktionen oder Embargos aufgrund von 
– Resolutionen der Vereinten Nationen und/oder 
– Verordnungen und/oder Beschlüssen der Europäischen Union 

und/oder 
– Gesetzen, Verordnungen oder Bescheiden von Organen der Republik 

Slowenien oder der Republik Österreich und/oder 
– rechtlichen Vorgaben der Vereinigten Staaten von Amerika und des 

Vereinigten Königreiches. 
Embargos sind das Verbot der Ein- oder Ausfuhr von Waren oder der 
Erbringung von (Finanz-)Dienstleistungen.  
Sanktioniert bedeutet, dass in einer Sanktion bestimmt wird, dass an 
darin genannte Personen oder für darin genannte Tätigkeiten kein 
Versicherungsschutz gewährt werden darf oder an diese oder zu deren 
Gunsten keine Versicherungsleistungen oder Zahlungen erbracht werden 
dürfen. 

2.3. Der Versicherer wird im Ausmaß und für die Dauer der Sanktion keine 
Prämie verrechnen. 

3. Neben diesen allgemeinen Ausschlüssen vom Versicherungsschutz sind auch 
noch besondere Ausschlüsse in Artikel 12 geregelt. 

Artikel 7 
Was bedeuten die Versicherungssummen? 

1. Die im Leistungsverzeichnis der Versicherungspolizze angeführten 
Versicherungssummen begrenzen die Leistung des Versicherers für alle 
Versicherungsfälle vor und während einer Reise. 

2. […] 
3. Beim Abschluss mehrerer, sich hinsichtlich des Versicherungszeitraums 

überschneidender Versicherungen erfolgt für den Zeitraum der 
Überschneidung keine Vervielfachung der Versicherungssummen. 
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Artikel 8 
Welche Obliegenheiten sind zu beachten? 

1. Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person haben nach Eintritt des 
Versicherungsfalles folgende Obliegenheiten einzuhalten:  
1.1. den Eintritt des Versicherungsfalles, nachdem sie von ihm Kenntnis 

erlangt haben, ehestmöglich dem Versicherer anzuzeigen und ihn 
umfassend über Schadenereignis und Schadenausmaß zu informieren;  

1.2. bei Eintritt eines versicherten Reisestornogrundes ehestmöglich die Reise 
zu stornieren, um die Stornokosten möglichst niedrig zu halten;  

1.3. nach Möglichkeit zur Feststellung des Sachverhaltes beizutragen, dem 
Versicherer jede erforderliche Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen und 
jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe der 
Leistungspflicht zu gestatten; 

1.4. soweit nach den Umständen im Einzelfall zumutbar 
1.4.1. Beweismittel, die Ursache und Höhe der Leistungspflicht belegen 

(wie Stornokostenabrechnung, Buchungsbestätigungen, 
Polizeiprotokolle, Bestätigungen von Fluglinien, Arzt- und 
Krankenhausatteste, Rechnungen usw.), dem Versicherer zu 
übergeben. Belege, soweit vorhanden im Original, sind dem 
Versicherer auf dessen Verlangen zu übergeben, wenn der 
Versicherer den Schaden ersetzt; 

1.4.2. bei Erkrankung oder Unfall eine entsprechende Bestätigung des 
behandelnden Arztes (bei Reiseabbruch vom Arzt vor Ort) 
ausstellen zu lassen; 

1.4.3. Schäden, die in Gewahrsam eines Transportunternehmens oder 
Beherbergungsbetriebes eingetreten sind, diesem ehestmöglich 
nach Entdeckung anzuzeigen und eine Bescheinigung darüber zu 
verlangen; 

1.4.4. Schäden, die durch strafbare Handlungen verursacht wurden, 
ehestmöglich unter genauer Darstellung des Sachverhaltes und 
unter Angabe des Schadenausmaßes der zuständigen 
Sicherheitsdienststelle vor Ort anzuzeigen und eine 
Bescheinigung darüber zu verlangen. 

2. Um dem Eintritt des Versicherungsfalls oder einer Erhöhung des Umfangs der 
Versicherungsleistung vorzubeugen, ist folgende Obliegenheit einzuhalten: 
Sollte die versicherte Person US-amerikanischer Staatsbürger oder dort 
erlaubterweise dauerhaft ansässig sein (resident) und nach Kuba reisen, ist sie 
verpflichtet nachzuweisen, dass sie sämtliche für diese Reise geltenden US-
amerikanischen Vorschriften eingehalten hat, andernfalls können vom 
Versicherer keine Versicherungsleistungen oder Zahlungen erbracht werden. 

3. […] 

Artikel 9 
Wie müssen Erklärungen abgegeben werden? 

Alle Erklärungen und Informationen des Versicherungsnehmers, der versicherten 
Person und sonstiger Dritter im Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag 
müssen per Online-Formular des Versicherers, Mail oder Post übermittelt werden. 

Artikel 10 
Was gilt bei Ansprüchen aus anderen Versicherungen (Subsidiarität)? 

Bestehen für einen Versicherungsfall auch Leistungsverpflichtungen anderer Sozial- 
oder Privatversicherungen, gehen diese vor (Subsidiarität). Die Ansprüche der 
versicherten Person aus dem vorliegenden Versicherungsvertrag bleiben hiervon 
jedoch unberührt: Meldet die versicherte Person den Versicherungsfall dem 
Versicherer, wird dieser in Vorleistung treten und den Schadenfall bedingungsgemäß 
regulieren. […] 

Besonderer Teil 
A: Reisestorno und Reiseabbruch 

Artikel 11 
Was ist versichert? 

1. Gegenstand der Versicherung ist eine gebuchte Reise. Die folgenden auf 
Reisen bezogenen Bestimmungen sind sinngemäß auch auf Reiseleistungen 
anzuwenden. 

2. Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn die versicherte Person aus einem der 
folgenden Gründe die Reise oder einen Teil der Reise nicht antreten kann oder 
abbrechen muss: 
2.1. Tod der versicherten Person; 
2.2. unerwartete Erkrankung (einschließlich epidemischer oder pandemischer 

Krankheiten), unfallbedingte Körperverletzung, unerwartetes Akutwerden 
einer bestehenden Erkrankung oder Unfallfolge, Bruch oder Lockerung 
von implantierten Gelenken oder Impfunverträglichkeit der versicherten 
Person, wenn sich aus einem dieser Gründe für die Reise die 
Reiseunfähigkeit ergibt; 

2.3. Frühgeburt oder unerwartete schwere Schwangerschaftskomplikationen 
bis einschließlich der 35. Schwangerschaftswoche. 
Der Eintritt der Schwangerschaft ist nur versichert, wenn die Versicherung 
spätestens innerhalb von 3 Tagen nach Reisebuchung abgeschlossen 
wurde;  

2.4. Organtransplantation der versicherten Person als Spender oder 
Empfänger; 

2.5. unerwartete Zuteilung oder Verlegung eines Operationstermins oder 
eines stationären Aufenthaltes in einer Klinik für Rehabilitation;  

2.6. unverschuldeter Verlust des Arbeitsplatzes infolge Kündigung der 
versicherten Person durch den Arbeitgeber; 

2.7. unerwartete Erkrankung (einschließlich epidemischer oder pandemischer 
Krankheiten), unfallbedingte Körperverletzung, unerwartetes Akutwerden 
einer bestehenden Erkrankung oder Unfallfolge oder Tod (auch 
Selbsttötung) von Familienangehörigen oder einer anderen persönlich 
nahestehenden Person, wodurch die Anwesenheit der versicherten 

Person erforderlich ist. Die nahestehende Person muss dem Versicherer 
bei Versicherungsabschluss in geschriebener Form namentlich genannt 
werden; pro versicherter Person kann eine nahestehende Person 
angegeben werden; 

2.8. Einreichung der Scheidungs- oder Auflösungsklage (bei einvernehmlicher 
Trennung der dementsprechende Antrag) beim zuständigen Gericht oder 
Aufgabe des gemeinsamen Wohnsitzes vor der versicherten 
gemeinsamen Reise der betroffenen Ehe- oder Lebenspartner; 

2.9. Auflösung der Lebensgemeinschaft (seit mindestens sechs Monaten 
bestehend) vor der versicherten gemeinsamen Reise der betroffenen 
Lebensgefährten (eidesstattliche Erklärung der betroffenen 
Lebensgefährten erforderlich); 

2.10. bedeutender Sachschaden am Eigentum der versicherten Person an 
einem ihrer Wohnsitze infolge eines Elementarereignisses (Hochwasser, 
Sturm usw.), Feuer, Wasserrohrbruch oder Straftat eines Dritten, der ihre 
Anwesenheit erforderlich macht; 

2.11. Eintreffen einer unerwarteten gerichtlichen Vorladung der versicherten 
Person, vorausgesetzt das zuständige Gericht akzeptiert die 
Reisebuchung nicht als Grund zur Verschiebung der Vorladung; 

3. Der Versicherungsfall gilt für die betroffenen versicherten Personen, deren 
gleichwertig versicherte mitreisende Familienangehörige und zusätzlich pro 
Ereignis für maximal drei weitere gleichwertig versicherte mitreisende 
Personen.  
Als gleichwertig versichert gilt jeder, der bei der Europäischen 
Reiseversicherung AG Wien für einen solchen Versicherungsfall ebenfalls 
versichert ist. 

4. Als Familienangehörige gelten Ehepartner (bzw. eingetragener Lebenspartner 
oder im gemeinsamen Haushalt lebender Lebensgefährte), Kinder (Stief-, 
Schwieger-, Enkel-, Pflege-, Adoptiv-), Eltern (Stief-, Schwieger-, Groß-, 
Pflege-, Adoptiv-) und Geschwister, Stiefgeschwister, Schwager/Schwägerin 
der versicherten Person – bei eingetragenem Lebenspartner oder im 
gemeinsamen Haushalt lebendem Lebensgefährten zusätzlich dessen Kinder, 
Eltern und Geschwister. 

Artikel 12 
Was ist nicht versichert (Ausschlüsse)? 

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Reisestornogrund bei 
Versicherungsabschluss bzw. der Reiseabbruchgrund bei Reiseantritt bereits 
vorgelegen hat oder voraussehbar gewesen ist. 

Artikel 13 
Welche Kosten werden ersetzt? 

Der Versicherer ersetzt  
1. bei Reisestorno 

1.1. die aus dem Reisevertrag geschuldeten Stornokosten oder 
Umbuchungskosten bis zur Höhe der aus dem Reisevertrag geschuldeten 
Stornokosten; 

1.2. amtliche Gebühren, die die versicherte Person für ihre Visumerteilung 
bezahlen musste; 

1.3. Buchungsgebühren, sofern sie bei Reisebuchung vereinbart und bei der 
Höhe der gewählten Versicherungssumme berücksichtigt wurden, bis zu 
folgenden Beträgen: 
– Flugtickets: maximal € 70,- bei Preis bis € 700,- (darüber maximal  

10 % des Preises) pro Ticket; 
– Pauschalreise, Bahn, Hotel, Fähren, Mietwagen usw.: maximal € 50,- 

pro Person oder maximal € 100,- pro Buchung/Familie. 
1.4. Stornobearbeitungsgebühren, wenn diese bei Reisebuchung schriftlich 

vereinbart wurden bis zu € 50,- pro Person oder bis zu € 100,- pro 
Buchung/Familie. 

2. bei Reiseabbruch 
2.1. die bezahlten, aber nicht genutzten Teile der versicherten Reise;  
2.2. die durch die vorzeitige Rückreise entstandenen zusätzlichen 

Fahrtkosten. Darunter sind jene Kosten zu verstehen, die durch 
Nichtverwendbarkeit oder nur teilweise Verwendbarkeit gebuchter 
Rückreisetickets oder sonstiger Fahrausweise entstehen. Bei Erstattung 
der Rückreisekosten wird bezüglich Art und Klasse des Transportmittels 
auf die gebuchte Qualität abgestellt. Wenn die zusätzlichen Fahrtkosten 
ersetzt werden, werden die nicht genutzten ursprünglichen 
Rückreisetickets nur abzüglich der zusätzlichen Fahrtkosten ersetzt. 

3. Nicht ersetzt werden Abschussgebühren und Jagdlizenzen. 

 
***************** 

 

Versicherer: 

Europäische Reiseversicherung AG  
Sitz in Wien, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien 
Tel. +43 1 317 25 00, E-Mail: info@europaeische.at, www.europaeische.at 
Firmenbuch HG Wien FN 55418y 
Aufsichtsbehörde: FMA Finanzmarktaufsicht, Bereich: 
Versicherungsaufsicht,  
Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien. 
 
Die Europäische Reiseversicherung AG gehört zur Unternehmensgruppe der  
Assicurazioni Generali S.p.A., Triest  
eingetragen im Versicherungsgruppenregister der IVASS unter der Nummer 
026. 
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